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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit pénal

Im September publizierte der Bundesrat die Botschaft für eine Revision des
Strafgesetzbuchs (Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung). Während
den rund zehnjährigen Vorarbeiten hatten sich – ausgelöst von Morden durch
rückfällige Gewalttäter – einige Akzentverschiebungen ergeben. Der Entwurf verfolgt
zwar immer noch das Ziel, kurze, d.h. nicht länger als sechs Monate dauernde
Freiheitsstrafen durch Geldstrafen und gemeinnützige Arbeiten zu ersetzen. Er enthält
aber auch Massnahmen zum Schutz vor gemeingefährlichen und nicht
resozialisierbaren Gewalttätern. Diese sollen von den Richtern auf über die
Freiheitsstrafe hinausgehende Zeit verwahrt werden können. Die Fortführung dieser
Verwahrung würde jährlich von den Vollzugsbehörden und alle fünf Jahre durch ein
Gericht überprüft. Eine bedingte vorzeitige Entlassung (nach Verbüssen von zwei
Dritteln der Strafe) müsste bei gefährlichen Tätern neu von einer interdisziplinären
Konsultativkommission beurteilt werden. Als weitere Neuerung schlägt der
Gesetzesentwurf eine Verbesserung der strafrechtlichen Mittel für Fälle vor, bei denen
es schwierig ist, Einzelpersonen verantwortlich zu machen (z.B. Umweltkatastrophen).
Hier soll in Zukunft auch ein ganzes Unternehmen strafrechtlich verfolgt werden
können.
Der StGB-Revisionsentwurf sieht weiteren vor, ein spezielles Jugendstrafrecht zu
schaffen. Dabei soll die Strafmündigkeitsgrenze von sieben auf zehn Jahre erhöht
werden. Andererseits sollen Jugendliche über 16 Jahre für schwere Straftaten strenger
bestraft werden können als bisher, indem für die die Maximaldauer des
Freiheitsentzugs von einem auf vier Jahre erhöht wird. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.09.1998
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich in der Dezembersession mit der im Vorjahr vom Bundesrat
präsentierten Revision des Strafgesetzbuchs (Allgemeine Bestimmungen, Einführung
und Anwendung) und stimmte der Vorlage zu. Grundsätzlich umstrittene Punkte gab es
in der kleinen Kammer keine, jedoch wurde eine grosse Anzahl von Detailveränderungen
am Regierungsentwurf und zudem einige Verschärfungen beschlossen. Die wichtige
Neuerung, die vorsieht, dass anstelle von kurzen Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten
eine neue Geldstrafe (oder eine gemeinnützige Arbeit) eingeführt wird, blieb
unbestritten. Auf Antrag seiner Rechtskommission setzte der Rat aber den
Höchsttagessatz von 2000 auf 3000 Fr. hinauf. Als neue Strafe im Sinne einer
Zusatzmassnahme fügte er auch noch ein Fahrverbot für Delikte ein, die nicht in
Zusammenhang mit dem Strassenverkehrsgesetz stehen. Es kann bei Tätern angeordnet
werden, die ein Fahrzeug zur Tatbegehung verwendet haben. Die vom Bundesrat
beantragte Heraufsetzung der Maximaldauer der bedingt ausgesprochenen Strafen von
18 Monaten auf drei Jahre wurde etwas modifiziert, indem dem Richter die Kompetenz
eingeräumt wird, abhängig vom Verhalten des Verurteilten, auch bei kürzeren
Haftstrafen den bedingten Strafvollzug nicht zu gewähren. Die vom Bundesrat
beantragte Verwahrung von gemeingefährlichen und nicht resozialisierbaren
Gewalttätern wurde in dem Sinne verschärft, dass der Richter sie nicht bloss anordnen
kann, sondern, wenn die Gefahr weiterer Taten besteht, bereits bei Ersttätern
aussprechen muss. Bei der Bestrafung von sexuellen Delikten mit Kindern beschloss der
Rat auf Antrag seiner Kommission ebenfalls eine Verschärfung gegenüber dem
Bundesratsentwurf. Diesbezügliche Straftaten, die in einem Land begangen werden, wo
sie nicht als Delikt gelten, sollen nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei
Personen, die ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben, sich aber vorübergehend hier
aufhalten, verfolgt werden. 2

POSTULAT
DATE: 14.12.1999
HANS HIRTER

Der Ständerat setzte im Berichtsjahr die Beratung der Revision des Strafgesetzbuchs
und des Militärstrafgesetzes fort. Es galt nun noch, die Bestimmungen des
Militärstrafgesetzes an die Reform anzupassen und das totalrevidierte und neu in einem
eigenen Gesetz festgehaltene Jugendstrafrecht zu beraten. Er hielt sich beim
Jugendstrafrecht weitgehend an die Vorgaben des Bundesrates und nahm einige
Präzisierungen vor. Als Neuerung führte er die Mediation ein, die bei geringfügigen
Vergehen und mit dem Einverständnis aller Beteiligten anstelle einer Strafe treten

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.03.2000
HANS HIRTER
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kann. 3

Als Zweitrat nahm der Nationalrat in der Sommersession die Beratung der Revision des
Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes auf. Er schuf eine ganze Reihe von
Differenzen zur kleinen Kammer. Bei der Heraufsetzung der Obergrenze für die
Möglichkeit des bedingten Strafvollzugs waren ihm die vom Ständerat beschlossenen
drei Jahre zu grosszügig; er reduzierte sie auf 24 Monate. Für Freiheitsstrafen von
mindestens einem und maximal drei Jahren soll, wie vom Bundesrat beantragt und vom
Ständerat beschlossen, die neue Strafnorm der teilweise bedingten Freiheitsstrafe
möglich sein, bei der ein Teil auf jeden Fall abzusitzen ist. Weniger streng als der
Ständerat war er bei den kurzen Freiheitsstrafen. Während der Ständerat entschieden
hatte, dass diese ab 10 Tagen möglich sein sollen (im geltenden Recht sind es drei), hielt
sich die grosse Kammer an das Konzept des Bundesrates, bisherige Freiheitsstrafen von
weniger als sechs Monaten durch einkommens- und vermögensabhängige
Tagesgeldsätze (Maximaltagessatz: 3000 Fr.) und gemeinnützige Arbeiten zu ersetzen.
Bei den Bestimmungen über die Verwahrung von gefährlichen und rückfallgefährdeten
Gewalt- und Sexualtätern argumentierte die SP vergeblich dafür, dass diese aus
rechtsstaatlichen Gründen für psychisch gesunde Ersttäter nicht verhängt werden darf.
Mehr Erfolg hatte die Linke, als sie zusammen mit dem Bundesrat den Antrag der
Mehrheit der Rechtskommission bekämpfte, die Landesverweisung als zusätzliche
Strafsanktion beizubehalten (dabei ist eine Wegweisung durch die Ausländerbehörde
gestützt auf die Bestimmungen im Ausländerrecht weiterhin möglich). In der
Differenzbereinigung wurden vom Ständerat in der Herbstsession die meisten
Beschlüsse des Nationalrats übernommen. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.06.2001
HANS HIRTER

Im Rahmen dieser Strafrechtsreform befasste sich der Nationalrat als Zweitrat auch mit
den neuen Bestimmungen des Jugendstrafrechts. Er stimmte der Erhöhung des
Strafmündigkeitsalters von sieben auf zehn Jahre und der Einführung eines
Mediationsverfahrens zu. Am umstrittensten war die Neuerung, dass für bestimmte
schwere Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung etc. über sechzehn Jahre alte
Jugendliche auch mit einem Freiheitsentzug von bis zu vier Jahren bestraft werden
können (statt wie bisher mit maximal einem Jahr). Diese Abweichung vom Prinzip, dass
bei allen Jugendlichen vor allem erzieherische Massnahmen (z.B. Einweisung in Heime)
zum Zuge kommen sollen, wurde von der Linken vergeblich bekämpft. Die
Differenzbereinigung der beiden Räte konnte im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen
werden. 5

AUTRE
DATE: 04.03.2002
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Ständerat beschlossene Harmonisierung der neuen
Verjährungsregeln mit den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs über Nebenstrafen
und Übertretungen wurde auch vom Nationalrat gutgeheissen. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.09.2002
HANS HIRTER

Das Parlament führte seine Beratungen über die Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches zu Ende. In der Differenzbereinigung war noch umstritten, ob bei in
Bussen umgewandelten Freiheitsstrafen ein minimaler Tagessatz festgelegt werden soll,
wie dies der Ständerat verlangte, oder ob, wie es der Nationalrat wünschte, darauf aus
sozialen Gründen (damit der Richter frei ist bei der Berücksichtigung der finanziellen
Verhältnisse der Verurteilten) verzichtet werden soll. Der Nationalrat hielt ferner an
seiner Auffassung fest, dass die Obergrenze für den bedingten Vollzug von
Freiheitsstrafen bei 24 und nicht wie vom Ständerat beschlossen bei 36 Monaten liegen
soll. Bei der Verwahrung besonders gefährlicher Täter nach dem Verbüssen der
Gefängnisstrafe stimmte der Nationalrat der kleinen Kammer zu, dass dies nicht nur für
rückfällig gewordene Täter gelten soll. Nachdem der Ständerat die letzten Differenzen
im Sinne des Nationalrats bereinigt hatte, wurde die Revision in der Schlussabstimmung
mit 136:29 resp. 39:1 Stimmen angenommen. Dagegen gestimmt hatte im Nationalrat
eine Mehrheit der SVP-Fraktion. Obwohl diverse Lockerungsanträge abgelehnt worden
waren, gingen diese neuen Bestimmungen den Promotorinnen der Volksinitiative „für
eine lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewalttäter“ noch zu wenig weit. Sie beschlossen, ihr Begehren, für welches eine
Verwahrung definitiv ist und auf eine periodische Überprüfung der Gefährlichkeit des
Verwahrten verzichtet wird, nicht zurückzuziehen. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.09.2002
HANS HIRTER
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Mit der Bereinigung der letzten übrig gebliebenen Differenzen konnte auch die
Erneuerung des Jugendstrafrechts verabschiedet werden. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.03.2003
HANS HIRTER

1) BBl, 1999, II, S. 1979 ff.; Presse vom 22.9.98. 
2) AB SR, 1999, S. 1104 ff.
3) AB SR, 2000, S. 28 ff. (Militärstrafrecht) und 737 ff. (Jugendstrafrecht). 
4) AB NR, 2001, S. 531 ff.; AB SR, 2001, S. 507 ff. 
5) AB NR, 2002, S. 123 ff.; AB SR, 2002, S. 302 ff. und 315.
6) AB NR, 2002, S. 118 ff. und 473; AB SR, 2002, S. 266; BBl, 2002, S. 2673 ff. (Bericht der RK-SR) und 2750 ff. 
7) AB NR, 2002, S. 1178 ff. und 2171; AB SR, 2002, S. 1060 f. und 1306; BBl, 2002, S. 8240 ff. ; TA, 18.9.02. 
8) AB NR, 2003, S. 787 f. und 1241; AB SR, 2003, S. 487 und 713; BBl, 2003, S. 4445 ff.
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